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M 189.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern , betreffend Änderung

der Eberkörungsorduung für die Amtsverbände Amt und Stadt¬
gemeinde Delmenhorst.

Oldenburg , den 4 . September 1917.

Der Art . 13 der Eberkörungsordnung für die zu einem
Verbände zur Förderung der Schweinezucht vereinigten
Amtsverbände Amt und Stadtgemeinde Delmenhorst in der
Fassung der Ministerial -Bekanntmachung vom 31 . Januar
1905 — Gesetzbl . XXXV S . 305 st . — erhält auf An¬
trag und nach Anhörung der berufenen Organe folgenden
Absatz 2:

„Aus Vorschlag der Verbandskommission und nach
Anhörung des Amtsrats des Amtsverbandes Amt Del¬
menhorst kann vom Großherzoglichen Ministerium des
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Innern der niedrigste Satz des Deckgeldes anderweitig
festgesetzt werden."

Oldenburg, den 4. September 1917.

Ministerium des Innern.
Scheer.

Dugend.

^ 190.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Kriegsspeiserolle

sür Kauffahrteischiffe.
Oldenburg, den 4. September 1947.

In Abänderung der Ministerial-Bekanntmachung vom
26. Februar 1916, betreffend Kriegsspeiserolle sür Kauffahrtei¬
schiffe, (Gesetzbl. Band 39 S . 471 fg.) hat das Staats¬
ministerium auf Grund des Z 56 der Seemannsordnung
vom 2. Juni 1902 und des Artikels 9 Z 6 des Gesetzes,
betreffend die Organisation des Staatsministeriums usw.,
bestimmt:

Für Kauffahrteischiffe, solange sie
Ä.) in inländischen Häfen liegen,
b) zwischen Häfen des Inlandes verkehren,
o) auf der Fahrt von einem inländischen Hafen

nach einem ausländischen Hafen begriffen sind,
ist die anliegende Speiserolle maßgebend. In allen übri¬
gen Fällen bleiben die bisher gültigen Speiserollen mit
der Maßgabe bestehen, daß die Schiffsmannschaft auf die
vollen darin vorgesehenen Rationen insoweit keinen An¬
spruch hat, als deren Beschaffung im ausländischen Hafen
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etwa durch die dort für die Verproviantierung der Schiffe
erlassenen Vorschriften unmöglich gemacht wird.

Oldenburg , den 4 . September 1917.

Ministerium des Innern.
Scheer.

Dugend.

Tägliche Rationen Bemerkungen

Nr . 1—4 wie bisher wie bisher a) und k) wie bisher.

5. Kartoffelrationen:
neben

der Gemüseration.

Nach Bedarf zur Sättigung,
mindestens jedoch 500 Z, soweit
zu beschaffen.

Als Ersatz sind Steckrüben in
entsprechender Menge zu verab¬
reichen.

Nr . 6. Gebrannter Kaffee
Nr . 7. Zichorie (oder

Kaffeezusatz)
Nr . 8. Tee

Nr . 9. Zucker oder Syrup

20 § > Soweit zu beschaffen.
i Andernfalls ist

5 K ! Kaffee-Ersatz
3 § i bezw. Tee -Ersatz

/ bezw. Marmelade oder
i Obstmus oder

36 Z I Kunsthonig
f zu verabfolgen.

Nr . 10— 12 wie bisher wie bisher.
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